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 Veröffentlicht am 29.04.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §73;

Rechtssatz

Auch an eine Behörde, bei der weder ein Akt noch eine Steuernummer erö8net ist, kann eine Mitteilung über die

Verlegung des Wohnsitzes gerichtet werden.
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